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Gründungen sind bedeutende Impulsgeber  
für Volkswirtschaften. Sie können zu grund‑ 
legenden Innovationen führen, die neue Ideen 
in traditionelle Branchen tragen und können 
so auch Motor des strukturellen Wandels  
sein. Um Existenzgründerinnen und Existenz‑
gründer in ihren Vorhaben zu unterstützen 
werden vom Staat unterschiedliche – im Zeit‑
ablauf variierende – Finanzierungsinstrumen‑ 
te sowie Förderprogramme zur Verfügung  
gestellt. So wurden auch anlässlich der seit 
2020 andauernden Corona‑Pandemie eine 
Reihe von Hilfsprogrammen zur Abmilderung 
der Pandemiefolgen auch für Gründer und 
Gründerinnen initiiert. Beispielsweise wurden 
maßgeschneiderte Unterstützungspakete für 
Start‑ups oder auch junge Technologieunter‑
nehmen auf den Markt gebracht.1 

Auch im Gründungsgeschehen Baden‑Würt‑
tembergs zeigen sich seit dem Jahr 2020 in 
vielfältiger Weise die Auswirkungen der Coro‑
na‑Pandemie. Nach einem deutlichen Ein‑
bruch der Neugründungen bis zum April 2020 
nahm nach Aufhebung der Ausgangsbe‑
schränkungen und Wiedereröffnung der Ge‑
werbeämter für den Publikumsverkehr die 
Zahl der Neugründungen ab Juni rapide zu 
und erreichte ihren ersten Höhepunkt im Juli 
2020. Diese dynamische Entwicklung setzte 
sich im Jahr 2021 – mit einem weiteren Höhe‑
punkt von rund 7 900 Neugründungen im 
März – bis zum Mai fort. Zudem entstanden 
aus der Pandemie heraus für findige Unter‑
nehmer und Gründer zahlreiche Möglich‑
keiten, kurzfristig auf Produktnachfragen wie 
Masken, Schutzausrüstung oder die Durch‑
führung von Corona‑Tests zu reagieren. Zu‑
sammenfassend lässt sich feststellen, dass 
sich das Gründungsgeschehen unter dem Ein‑
fluss der Pandemie positiv entwickelt hat. 
Hier spielt sicherlich eine Rolle, dass beruf‑
liche Unsicherheit oder ein drohender Arbeits‑
platzverlust die Motivation für den Schritt in 
die Selbständigkeit steigern.

Die Gewerbeanzeigenstatistik liefert ein um- 
fassendes Bild über die Aufnahme und Be- 
endigung gewerblicher Tätigkeiten. Ausge- 

wertet werden in dieser Statistik die Gewer- 
bean- und abmeldungen, die den örtlich zu- 
ständigen Gewerbeämtern im Rahmen der  
Gewerbeaufsicht angezeigt werden. Als Ge- 
werbe gilt jede erlaubte selbständige Tätig- 
keit, die auf Dauer angelegt ist und mit der  
Absicht der Gewinnerzielung betrieben wird. 
Ausgenommen von dieser Anzeigepflicht  
sind die sogenannte Urproduktion2, die freien 
Berufe3, Versicherungsunternehmen und die 
Verwaltung eigenen Vermögens. Wird aber  
eine dieser Tätigkeiten in Verbindung mit  
einer Gewerbetätigkeit ausgeübt, kommen  
die Bestimmungen der Gewerbeordnung  
(GewO) zur Anwendung. So können bei- 
spielsweise unter bestimmten Voraussetzun- 
gen auch Zahnarztpraxen der Gewerbesteuer 
unterliegen, sei es durch ein Angebot an  
ästhetischen Leistungen („Prophylaxe-Shop“) 
oder Betrieb eines Gemeinschaftslabors. 

Zu beachten ist, dass es sich bei den Anmel-
dungen um eine Absichtserklärung der Ge- 
werbetreibenden handelt und die Angaben in 
der Gewerbeanzeige nur eine Momentauf- 
nahme darstellen. Inwieweit das angemeldete 
Unternehmen tatsächlich wirtschaftlich aktiv 
wird, ist zum Zeitpunkt der Anmeldung eben- 
so wenig absehbar wie die wirtschaftliche  
Bedeutung, die der Gründung zukommt. 

Erstmals seit 2016 wieder Anstieg  
der Betriebsgründungen 

Gewerbeanmeldungen werden in Abhängig- 
keit des maßgeblichen Grundes unterglie- 
dert in Neugründungen, Umwandlungen, Zu- 
züge und Übernahmen (zum Beispiel we- 
gen Rechtsformwechsel, Gesellschaftereintritt  
oder Erbfolge). Einen Großteil der Gewerbe- 
anmeldungen stellen Neugründungen dar.  
Unter einer Neugründung ist der Beginn und 
somit die erstmalige Anmeldung der gewerb-
lichen Tätigkeit durch einen oder mehrere  
Gewerbetreibende zu verstehen. 

Im Jahr 2021 wurden in Baden-Württemberg 
rund 96 200 Gewerbe bei den zuständigen  
Kommunen angemeldet, das waren 8,3 %  
mehr als 2020. Bei 80,7 % der Gewerbeanmel-

Das Gründungsgeschehen  
in Baden‑Württemberg 2021
Positive Entwicklung der Neugründungen auch unter dem Einfluss 
der Corona-Pandemie 
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dungen handelte es sich um Neugründungen, 
lediglich 11,6 % der Anmeldungen waren  
Zuzüge, 7 % Übernahmen und nur 0,6 % Um-
wandlungen. Im Vergleich zum Vorjahr zeigte 
sich insbesondere bei Umwandlungen mit ei- 
nem Plus von 53,2 % eine deutliche Zunahme, 
aber auch Neugründungen und Übernahmen 
wurden im 2. Pandemiejahr mit plus 9,3 %  
bzw. 5,5 % verstärkt registriert. Auch gegen- 
über 2019 – dem Jahr vor Beginn der Corona-
Pandemie – sind deutliche Steigerungen in  
allen Bereichen festzustellen, lediglich die Un-
ternehmensübernahmen waren in diesem  
Vergleichszeitraum rückläufig. 

Eine Teilmenge der Neugründungen ist für  
das Gründungsgeschehen von besonderer  
Bedeutung. Bei diesen sogenannten „Betriebs-
gründungen mit wirtschaftlicher Substanz“  
wird eine größere wirtschaftliche Bedeutung 
vermutet. Voraussetzung hierfür ist, dass es  
sich bei der Neugründung um eine Haupt-  
oder Zweigniederlassung oder unselbständige 
Zweigstelle eines bereits bestehenden Ge- 
werbebetriebes handelt. Bei Gründung einer 
Hauptniederlassung durch eine natürliche  
Person muss ein Handelsregistereintrag oder 
der Besitz einer Handwerkskarte vorliegen  
oder mindestens eine Person beschäftigt sein. 
In Baden-Württemberg waren 2021 19,3 %  
aller Neugründungen Betriebsgründungen  
mit wirtschaftlicher Substanz. Dabei legten  
2021 diese Betriebsgründungen erstmals seit  
5 Jahren wieder deutlich zu. Mit knapp 15 000 
Anmeldungen wurde hier das Vorjahresniveau 
um 12,9 % überschritten. Dies führte zu einer 
geringfügigen Erhöhung ihres Anteils an den 
Neugründungen insgesamt gegenüber 2020, 
allerdings lag der Anteil im Vorkrisenjahr 2019 
noch bei 20,4 %. 

Der Großteil der Neugründungen findet aller-
dings regelmäßig im Nebenerwerb statt. Be-
weggründe für eine Nebenerwerbsselbststän-
digkeit können unter anderem die Vereinbar- 
keit von Familie und Beruf, das Aufstocken des 
Einkommens aus der hauptberuflichen Tätig- 
keit durch eine Neugründung im Nebenerwerb 
sowie der geringere Kapitalbedarf oder die Er-
probung einer Geschäftsidee sein. Diese Form 
der Neugründung bietet ein höheres Maß an 
zeitlicher Flexibilität und ermöglicht darüber 
hinaus ein langsames hineinwachsen in die 
Selbstständigkeit ohne ein größeres finanziel- 
les Risiko eingehen zu müssen.

Die starken Zunahmen in den vergangenen  
2 Jahren, das heißt ein Plus von 11,4 % gegen-
über 2020 (gegenüber 2019: 28,7 %) führte zu 
rund 48 900 Nebenerwerbsgründungen im  
Jahr 2021 und steigerte nochmals deren Be- 

deutung für das Gründungsgeschehen. Ihr  
Anteil erhöhte sich 2021 auf 62,9 % gegen 
über 61,8 % im Vorjahr; eine noch deutlichere 
Ausweitung ihres Anteils fand jedoch gegen-
über 2019 (55,9 %) statt. Gründungen von  
Kleinbetrieben – das heißt Einzelunterneh- 
men, die weder in die Handwerksrolle noch  
in das Handelsregister eingetragen sind und  
als Hauptniederlassung gegründet wurden – 
waren in den vergangenen 2 Jahren tenden-
ziell rückläufig und verloren etwas an Bedeu-
tung. Ihr Anteil an den Neugründungen 
verringerte sich von ehemals 23,6 % im  
Jahr 2019 auf 19,6 % bzw. 17,8 % in den Jah- 
ren 2020 und 2021. 

Fast jede sechste vollständige Gewerbe‑ 
aufgabe betrifft Gewerbe von größerer  
wirtschaftlicher Substanz

Das Gründungsgeschehen ist immer auch im 
Zusammenhang mit der Situation bei der Auf-
gabe von Gewerbebetrieben zu sehen. Analog 
zu den Gewerbeanmeldungen werden auch  
die Abmeldungen in der Gewerbeanzeigen- 
statistik erfasst und gleichfalls unterschieden  
in Abhängigkeit vom maßgeblichen Grund.  
Unterteilt werden die Abmeldungen nach voll-
ständigen Aufgaben, Umwandlungen, Fortzü- 
gen und Übergaben. Dabei stellt die vollstän-
dige Aufgabe den Gegenpart zur Neugrün- 
dung dar. Ähnlich wie bei den Neugründun- 
gen haben die vollständigen Aufgaben mit ei- 
nem Anteil von 72,8 % im Jahr 2021 den  
größten Anteil an den Abmeldungen. Voll- 
ständig aufgegeben wurden im Jahr 2021 ins-
gesamt circa 49 800 Betriebe in Baden-Würt- 
temberg. Das waren im Vergleich zum Vorjahr 
2,6 % weniger; gegenüber 2019 belief sich der 
Rückgang sogar auf über 13,2 %. Damit sank 
2021 der Anteil der vollständigen Aufgaben  
an den Abmeldungen insgesamt mit 72,8 %  
sowohl gegenüber 2020 (74,2 %) als auch ge-
genüber 2019 (75,3 %).

Das Gegenstück zu den Betriebsgründungen 
mit wirtschaftlicher Substanz bilden die so- 
genannten Betriebsaufgaben mit wirtschaftli- 
cher Substanz. Bei den Betrieben mit vermut- 
lich größerer wirtschaftlicher Bedeutung sank 
die Zahl der angezeigten Schließungen um  
2,1 % auf rund 8 900 im Jahr 2021; der Rück- 
gang gegenüber 2019 fiel auch hier mit 12,6 % 
deutlich stärker aus. Der Anteil der Betriebs- 
aufgaben an den vollständigen Aufgaben ent-
spricht in etwa dem der Betriebsgründungen 
an den Neugründungen. 2021 lag dieser An- 
teil in Baden-Württemberg bei 17,8 % und  
blieb nahezu unverändert im Vergleich zu bei-
den Vorjahren. 
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Die Zahl der Schließungen von Nebener- 
werbsbetrieben verharrte mit rund 24 500  
auf dem Vorjahresniveau, sank jedoch gegen-
über 2019 um 6,3 %. Nebenerwerbsbetriebe 
hatten 2021 einen Anteil von 49,2 % an den  
vollständigen Aufgaben, was nur einer mode-
raten Erhöhung gegenüber 2020 (48 %) ent-
sprach. Allerdings lag ihr Anteil an den voll- 
ständigen Aufgaben 2019 bei nur 45,5 %.

Bei der Bewertung der Gewerbeabmeldungen 
ist jedoch zu beachten, dass es viele Gewerbe-
betriebe versäumen, die zuständige Behörde 
zeitnah über die Beendigung ihrer wirtschaft- 
lichen Tätigkeit zu unterrichten. Im Rahmen  
von Überprüfungen nehmen Gewerbeämter 
dann auch Abmeldungen „von Amts wegen“ 
vor (Tabelle 1).

Im Handel wird am häufigsten gegründet

Gewerbetreibende sind verpflichtet beim  
Anmelden ihres Gewerbes die Art der ausge-
übten Tätigkeit möglichst genau anzugeben.  

Im Rahmen der Statistikaufbereitung werden 
die Tätigkeitsbeschreibungen der Gewerbe- 
treibenden gemäß der Wirtschaftszweigklassi-
fikation (WZ 2008) in der Regel auf Ebene der 
Wirtschaftsbereiche (2-Steller) zugeordnet. Al-
lerdings kann insbesondere in der Gründungs-
phase die Festlegung auf eine bestimmte Tä-
tigkeit Schwierigkeiten bereiten, da häufig  
noch nicht absehbar ist, in welcher Branche  
die größte Wertschöpfung erzielt werden kann. 

Im Jahr 2021 erfolgten die – wirtschaftlich vo-
raussichtlich bedeutsameren – Betriebsgrün-
dungen mit einem Anteil von 20,9 % am häu-
figsten im Handel und hier überwiegend im 
Einzelhandel. Am zweithäufigsten wurde im 
Bereich der freiberuflichen, wissenschaftli- 
chen und technischen Dienstleistungen ge- 
gründet (15,4 %). Hierzu gehören beispiels- 
weise Unternehmensberatungen, die Bereiche 
Forschung und Entwicklung sowie Werbung 
und Marktforschung. Auf das Baugewerbe  
entfielen 10,8 % der Betriebsgründungen, der 
Schwerpunkt lag hier auf den vorbereiten- 
den Baustellenarbeiten, Bauinstallation und  

Nach der Gewerbeordnung muss die 
Aufnahme, Verlegung oder Beendigung 
eines Gewerbes bei den Gewerbeäm- 

tern der Gemeinden zum Zweck der Über- 
wachung der Gewerbeausübung und der  
statistischen Erhebung angezeigt werden.1 

Erfasst werden Angaben zum Gewer- 
bebetrieb, wie Wirtschaftszweig, Rechts- 
form oder Anzahl der Beschäftigten. Außer- 
dem die Staatsangehörigkeit und das Ge- 
schlecht der Inhaber oder Inhaberinnen von 
Einzelunternehmen, der gesetzlichen Ver- 
treter bei juristischen Personen sowie aller 
Gesellschafter bei Personengesellschaften. 
Die Personenzahl, die einen Gewerbebe- 
trieb gegründet hat, ist daher immer höher 
als die Zahl der gegründeten Betriebe. Für 
weitergehende Analysen können die Neu-
gründungen in Betriebsgründungen mit  
wirtschaftlicher Substanz und sonstige  
Klein- und Nebenerwerbsgründungen un- 
terschieden werden. 

Als Betriebsgründungen mit vermutlich  
größerer wirtschaftlicher Substanz gelten  
alle Gründungen, die von einer Personen- 
gesellschaft, einer juristischen oder natür-
lichen Person angezeigt werden. Bei der  

Gründung einer Hauptniederlassung durch 
eine natürliche Person gilt die weitere Vo-
raussetzung, dass diese 

 � in das Handelsregister eingetragen sein 
muss oder

 � ein Handwerksrolleneintrag besteht oder 
 � mindestens eine Person beschäftigt wird. 

Außerdem darf das Gewerbe nicht im Ne-
benerwerb betrieben werden. 

Als sonstige Neugründungen gelten alle Ne-
benerwerbsgründungen sowie Gründun- 
gen von Hauptniederlassungen durch eine 
natürliche Person, bei der keine der unter  
Betriebsgründungen genannten Vorausset-
zungen erfüllt ist.

Die Gewerbeanzeigenstatistik basiert auf  
den Absichtserklärungen der Gewerbe- 
treibenden und kann daher nur eine Mo- 
mentaufnahme zum Zeitpunkt der An- 
meldung sein. Ob die gegründeten Be- 
triebe tatsächlich am Markt aktiv werden  
und sich behaupten, kann mithilfe der  
Gewerbeanzeigenstatistik nicht nachvoll- 
zogen werden. 

1 Einige Tätigkeiten, beispielsweise in der Urproduktion oder im Rahmen freier Berufe, fallen nicht unter die Anzeigepflicht 
der Gewerbeordnung (vergleiche GewO § 6). Daher wird das Gründungs- und Stilllegungsgeschehen durch die Gewerbean-
zeigen nicht vollständig abgebildet.
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sonstigen Tätigkeiten im Ausbaugewerbe.  
8,2 % der Betriebsgründungen erfolgten im  
2. pandemiegeprägten Jahr überraschender-
weise im Gastgewerbe, insbesondere in der 
Gastronomie. 7,4 % der Betriebsgründungen 
wurden im Bereich der Erbringung von sonsti- 
gen wirtschaftlichen Dienstleistungen wie  
zum Beispiel Gebäudebetreuung, Garten- und  
Landschaftsbau, Reisebüros aber auch Ar- 
beitnehmerüberlassung getätigt. Bei Betrach-
tung der Entwicklung der Betriebsgründun- 
gen in den vergangenen 2 Jahren zeigt sich, 
dass sowohl der Handel als auch die Bereiche 
wissenschaftliche und technische Dienstleis- 
tungen sowie die wirtschaftlichen Dienstleis- 
tungen eine höhere Zahl von Betriebsgrün- 
dungen aufweisen als im Vorkrisenjahr 2019.  
Als nicht überraschend ist die Verfünffa- 
chung der Gründungen gegenüber beiden  
Vorjahren im Bereich Gesundheits- und So- 

zialwesen im Jahr 2021 anzusehen, denn  
hierunter fallen unter anderem die Anmel- 
dungen der Corona-Teststellen. Rückläufig  
waren die Betriebsgründungen in den Berei- 
chen Erziehung und Unterricht, Kunst- und  
Unterhaltung und sonstige Dienstleistun- 
gen (Schaubild 1).

Eine etwas andere Verteilung der wirtschaft- 
lichen Aktivität zeigte sich bei den Klein- und 
Nebenerwerbsgründungen. Kleingründungen 
fanden 2021 überwiegend im Handel (21,1 %) 
und Baugewerbe (15,6 %) sowie in den Dienst-
leistungsbereichen statt. Dabei folgten die  
sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen  
an dritter Stelle (11,2 %) vor den weiteren  
Dienstleistungsbereichen. Diese Schwerpunk- 
te waren auch in den Jahren 2019 und 2020  
zu beobachten, allerdings nahm das Bauge- 
werbe 2019 noch den ersten Platz bei den  

T1 Gewerbeanzeigen in Baden-Württemberg 2021, 2020 und 2019

Gewerbeanzeigen
2021 2020 2019

Veränderung

2021 zu 2019 2021 zu 2020

Anzahl %

Gewerbeanmeldungen insgesamt1)  96 239  88 865  86 785 + 10,9 +   8,3 
davon 
Neugründungen  77 673  71 082  67 925 + 14,4 +   9,3 

davon 
Betriebsgründung mit wirtschaftlicher Substanz2)  14 971  13 256  13 887 +   7,8 + 12,9 

Sonstige Neugründung  62 702  57 826  54 038 + 16,0 +   8,4 
davon 
Kleinbetriebe  13 808  13 921  16 042 – 13,9 –   0,8 

Nebenerwerbsbetriebe  48 894  43 905  37 996 + 28,7 + 11,4 

Umwandlungen   625   408   492 + 27,0 + 53,2 

Zuzüge  11 171  10 957  10 779 +   3,6 +   2,0 

Übernahmen  6 770  6 418  7 589 – 10,8 +   5,5 
darunter 
wegen Erbfolge, Kauf oder Pachtung  4 387  4 317  5 186 – 15,4 +   1,6 

Gewerbeabmeldungen insgesamt1)  68 417  68 923  76 242 – 10,3 –   0,7 
darunter 
Vollständige Aufgaben  49 833  51 143  57 407 – 13,2 –   2,6 

davon 
Betriebsaufgabe mit wirtschaftlicher Substanz2)  8 860  9 048  10 135 – 12,6 –   2,1 

Sonstige Stillegung  40 973  42 095  47 272 – 13,3 –   2,7 
davon 
Kleinbetriebe  16 470  17 557  21 129 – 22,1 –   6,2 

Nebenerwerbsbetriebe  24 503  24 538  26 143 –   6,3 –   0,1 

Umwandlungen   818   620   620 + 31,9 + 31,9 

Fortzüge  11 783  11 460  11 441 +   3,0 +   2,8 

Übergaben  5 983  5 700  6 774 – 11,7 +   5,0 
darunter 
wegen Erbfolge, Verkauf oder Verpachtung  3 037  3 138  3 702 – 18,0 –   3,2 

1) Ohne Reisegewerbe und ohne Freie Berufe. – 2) Als Betriebsgründungen mit vermutlich größerer wirtschaftlicher Substanz gelten alle Gründungen von Haupt- und Zweigniederlassun-
gen/unselbständigen Zweigstellen, die von einer juristischen Person, Personengesellschaft oder einer natürlichen Person angezeigt werden. Bei der Gründung einer Hauptniederlassung 
durch eine natürliche Person gilt die weitere Voraussetzung, dass ein Handelsregister- oder Handwerksrolleneintrag besteht oder mindestens eine Person beschäftigt wird. Das Gewerbe 
darf nicht im Nebenerwerb betrieben werden. Für Betriebsaufgaben gilt dies entsprechend.

Datenquelle: Gewerbeanzeigenstatistik.
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2019

2020

2021

Betriebsgründungen*) mit wirtschaftlicher Substanz in Baden-Württemberg 2021, 
2020 und 2019 nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten**)S1

Anzahl

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 280 22

*) Als Betriebsgründungen mit vermutlich größerer wirtschaftlicher Substanz gelten alle Gründungen von Haupt- und Zweigniederlassungen/unselbständigen Zweig-
stellen, die von einer juristischen Person, Personengesellschaft oder einer natürlichen Person angezeigt werden. Bei der Gründung einer Hauptniederlassung durch eine 
natürliche Person gilt die weitere Voraussetzung, dass ein Handelsregister- oder Handwerksrolleneintrag besteht oder mindestens eine Person beschäftigt wird. Das Ge-
werbe darf nicht im Nebenerwerb betrieben werden. Für Betriebsaufgaben gilt dies entsprechend. – **) Ohne Reisegewerbe und ohne Freie Berufe. 

Datenquelle: Gewerbeanzeigenstatistik.
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2 978
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Kleingründungen ein. Neben der allgemein  
rückläufigen Tendenz bei Kleingründungen ist 
insbesondere die Zahl der stark gesunkenen 
Kleingründungen im Gastgewerbe im Vergleich 
zum Vorkrisenniveau zu nennen. 

Auch die Rangfolge der wirtschaftlichen Tä- 
tigkeit bei den Nebenerwerbsgründungen  
stellt sich davon abweichend dar. Zwar nimmt  
auch hier der Handel 2021 mit einem Anteil  
von 29,2 % den Spitzenplatz ein, gefolgt mit 
großem Abstand von den sonstigen wirt- 
schaftlichen sowie den freiberuflichen, wis- 
senschaftlichen und technischen Dienstleis- 
tungen (11,4 % bzw. 10,4 %). Im Vergleich zu 
2020 bzw. 2019 blieb hier die Reihenfolge un-
verändert, lediglich die Anteilswerte zeigten 
leichte Veränderungen. Auffällig ist die Ent- 
wicklung der Nebenerwerbsgründungen im  
Verarbeitenden Gewerbe. Von ehemals 6 %  
Anteil an allen Nebenerwerbsgründungen im 
Jahr 2019 erhöhte sich dieser auf 7,9 % bzw. 
8,3 % in den Jahren 2020 und 2021. Dies betraf 
vor allem die Wirtschaftszweige Herstellung  
von Textilien und Bekleidung sowie sonstigen 
Waren, die beispielsweise mit dem Nähen von 
Masken und Herstellung von Schutzausrüs- 
tung in Verbindung gebracht werden können. 
Auch im Nebenerwerb wurde 2021 verstärkt  
im Gesundheits- und Sozialwesen gegründet 
und damit eine Verdreifachung der Zahlen  
gegenüber beiden Vorjahren erzielt. Über alle 
Wirtschaftsabschnitte betrachtet verringerte 
sich die Zahl der Gründungen im Nebenerwerb 
2021 gegenüber 2020 und 2019 nur im Gast- 
gewerbe und bei den sonstigen Dienstleistun- 
gen. Hierzu zählen beispielsweise die persön-
lichen Dienstleistungen wie Friseur- und Kos-
metiksalons, Wäschereien aber auch zahlreiche 
Reparaturdienstleistungen (Schaubild 2).

GmbH bei Betriebsgründern favorisiert –  
Einzelunternehmen bei Nebenerwerbs‑ 
gründungen 

Die bei der Gründung gewählte Rechtsform ist 
ein wichtiges Kriterium für die Einschätzung  
der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines 
neuen Unternehmens. Da die Firmierung als 
Personengesellschaft oder Kapitalgesellschaft 
größere organisatorische und finanzielle An-
strengungen erfordert ist davon auszugehen, 
dass ein bedeutsameres ökonomisches Vor- 
haben geplant ist. Gleiches gilt für Einzelunter-
nehmen, die einen Eintrag ins Handelsregis- 
ter oder in die Handwerksrolle vornehmen.  
Sofern bei der Gründung eines Einzelunter- 
nehmens diese Kriterien nicht zutreffen und 
auch keine Rückschlüsse auf zusätzliche Ar- 
beitsplätze vorliegen, kann in diesen Fällen  

von einer begrenzten wirtschaftlichen Bedeu-
tung zumindest in der Gründungsphase aus- 
gegangen werden. 

Hinsichtlich der Wahl der Rechtsform zeigen 
sich deutliche Unterschiede zwischen den  
Betriebsgründungen (das heißt Gründungen  
mit vermuteter größerer wirtschaftlicher Sub- 
stanz) und Klein- und Nebenerwerbsgründun- 
gen andererseits. So werden für Betriebsgrün-
dungen tendenziell häufiger Rechtsformen  
mit höherem Kapitalbedarf gewählt als für  
Klein- und Nebenerwerbsgründungen. Bei  
den im Jahr 2021 angezeigten Betriebsgrün- 
dungen wurde mit einem Anteil von 47,4 %  
an allen Betriebsgründungen eindeutig die  
Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 
favorisiert, für die ein Stammkapital von min-
destens 25 000 Euro erforderlich ist. An zwei- 
ter Stelle rangierte hier mit 26,7 % die Rechts-
form des Einzelunternehmens. Deutlich weni-
ger stark war mit 8,5 % die Gesellschaft des 
bürgerlichen Rechts (GbR) vertreten, die sich 
für Geschäftspartnerschaften jeglicher Art eig-
net sowie die Unternehmergesellschaft haf-
tungsbeschränkt mit 7,8 %. Letztere zeichnet 
sich als GmbH-Variante insbesondere durch 
geringes Stammkapital und einfache Grün- 
dung aus und stellt eine geeignete Rechts-
formvariante für Gründerinnen und Gründer 
kleiner Unternehmen dar, die die Haftung be-
schränken möchten.

Davon abweichend stellt sich die Entschei- 
dung hinsichtlich der Wahl der geeigneten  
Rechtsform bei Nebenerwerbsgründungen  
dar. Hier dominierte mit einem Anteil von  
89,9 % das Einzelunternehmen, das sich vor 
allem für den Einstieg, sei es für Handwerker, 
Kleingewerbetreibende oder Dienstleister eig-
net. Einen nennenswerten Anteil von 6,6 %  
erreichte hier 2021 nur noch die Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts. Alle weiteren Rechts- 
formen erreichten hier nur Anteile bis zu 1,9 %. 
Der Vergleich mit 2020 sowie dem Vorkrisen-
jahr 2019 zeigt keine Veränderungen in Bezug 
auf die Wahl der Rechtsform im Rahmen der 
Pandemie (Schaubild 3).

37 % der Nebenerwerbsgründungen wurden 
von Frauen getätigt 

2021 waren im Durchschnitt 31 % der anzeige-
pflichtigen Personen, die eine Neugründung 
vorgenommen hatten, weiblich. Diese Relation 
galt auch in beiden Vorjahren. Während der 
Anteil der Gründerinnen bei den Betriebs-
gründungen 2021 lediglich 17,3 % ausmachte,  
wurden 37 % der Nebenerwerbsgründungen  
durch Frauen getätigt. In den Jahren 2021 und 
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Neugründungen im Nebenerwerb in Baden-Württemberg 2021, 2020 und 2019 
nach ausgewählten Wirtschaftsabschnitten*)S2

Anzahl

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 281 22

*) Ohne Reisegewerbe und ohne Freie Berufe.  

Datenquelle: Gewerbeanzeigenstatistik.
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Neugründungen in Baden-Württemberg 2021 nach RechtsformS3

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 282 22

Anteile in %

Datenquelle: Gewerbeanzeigenstatistik.
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2020 trugen Frauen einen erheblichen Teil zur 
Dynamik des Gründungsgeschehens bei. So 
erhöhte sich die Zahl der Betriebsgründungen 
gegenüber 2020 um 10,7 % auf knapp 3 500, 
jedoch lag diese Zahl mit plus 1,5 % nur ge- 
ringfügig über dem Vorkrisenniveau. Aller- 
dings gründeten Frauen im Rahmen der Pan-
demie verstärkt im Nebenerwerb. Diese Grün-
dungen legten 2021 mit rund 19 700 um 14,4 % 
gegenüber dem Vorjahr zu und sogar um 28 % 
gegenüber 2019. Damit war die positive Ent-
wicklung bei Betriebsgründungen stärker  
durch männliche Gründer beeinflusst, wäh- 
rend Frauen überdurchschnittlich an der star- 
ken Zunahme der Nebenerwerbsgründungen 
beteiligt waren. Bevorzugte Wirtschaftsberei- 
che bei den Neugründungen waren 2021 an  
erster Stelle die sonstigen Dienstleistungen  
mit einem Anteil von 70,7 % an allen Neu- 
gründungen mit einem Schwerpunkt auf den 
persönlichen Dienstleistungen. Hierzu gehö- 
ren beispielsweise Friseur- und Kosmetiksa- 
lons aber auch Wäschereien. Danach folgten 
Gründungen im Bereich Erziehung und Wis- 
senschaft mit einem Anteil von 54,3 % und  
im Verarbeitenden Gewerbe (47,2 %) mit dem 
Fokus auf Herstellung von Textilien und Be- 
kleidung. Bei Betriebsgründungen favorisier- 
ten Gründerinnen gleichfalls die beiden erst- 
genannten Bereiche, allerdings spielten hier 
auch das Gastgewerbe und der Handel eine  
bedeutende Rolle (Tabelle 2).

Fazit 

Das Gründungsgeschehen hat sich in Baden-
Württemberg unter dem Einfluss der Corona-
Pandemie positiv entwickelt. Die Zahl der  
Neugründungen – vor allem auch die Grün-
dungen mit einer voraussichtlich größeren  
wirtschaftlichen Bedeutung – haben deutlich 
zugenommen. Die Entscheidung sich selbst-
ständig zu machen hängt von zahlreichen Fak-
toren ab. Neben individuellen Fähigkeiten und 
Präferenzen spielt auch die Arbeitsmarktlage 
eine wichtige Rolle. Bietet ein starker Arbeits-
markt möglicherweise potentiellen Gründerin- 
nen und Gründern eine Alternative zur Selbst-
ständigkeit, ist im Umkehrschluss zu vermu- 
ten, dass die erwarteten Einflüsse des Pande-
miegeschehens auf den Arbeitsmarkt Grün-
dungsvorhaben forciert haben. Gleichzeitig  
dürfte das Paket an finanziellen Unterstüt- 
zungsmaßnahmen Gewerbeabmeldungen zu-
nächst einmal verhindert haben. 

T2 Gewerbetreibende in Baden-Württemberg 2021 2020 und 2019 nach Geschlecht

Geschlecht
2021 2020 2019

Veränderung

2021 zu 2019 2021 zu 2020

Anzahl %

Betriebsgründungen1)

Gewerbetreibende insgesamt  19 945  17 542  18 590 + 7,3 + 13,7 

männlich  16 488  14 418  15 185 + 8,6 + 14,4 

weiblich  3 457  3 124  3 405 + 1,5 + 10,7 

Neugründungen im Nebenerwerb

Gewerbetreibende insgesamt  53 062  47 524  40 974 + 29,5 + 11,7 

männlich  33 403  30 343  25 620 + 30,4 + 10,1 

weiblich  19 659  17 181  15 354 + 28,0 + 14,4 

1) Als Betriebsgründungen mit vermutlich größerer wirtschaftlicher Substanz gelten alle Gründungen von Haupt- und Zweigniederlassungen/ 
unselbständigen Zweigstellen, die von einer juristischen Person, Personengesellschaft oder einer natürlichen Person angezeigt werden. Bei der 
Gründung einer Hauptniederlassung durch eine natürliche Person gilt die weitere Voraussetzung, dass ein Handelsregister- oder Handwerksrollen-
eintrag besteht oder mindestens eine Person beschäftigt wird. Das Gewerbe darf nicht im Nebenerwerb betrieben werden. Für Betriebsaufgaben 
gilt dies entsprechend.

Datenquelle: Gewerbeanzeigenstatistik.
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